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1 Ausgangssituation und 
Vorhabendarstellung  
In der Gemeinde Schönefeld im Ortsteil Waltersdorf bestehen umfassende Ein-

zelhandelsnutzungen (u. a. IKEA, POCO, Kibek, Media Markt, Höffner). Auf der 

gegenüberliegenden Straßenseite (Lilienthalpark), an der Grünauer Straße, be-

stehen weitere eher gemischte Nutzungen (Einzelhandel, Büro, Dienstleistung, 

usw.). Angesichts der deutlichen und in den letzten Jahren verfestigten Funkti-

onsausprägung der Lagen (Am Rondell vs. Standortlage Lilienthalpark) sowie der 

baulichen Strukturen, ist für den Standort Ecke Grünauer Straße/Zeppelin-

straße/Lilienthalstraße keine Fokussierung auf Einzelhandel mehr möglich bzw. 

aus sozioökonomischen Gründen sinnvoll/realistisch. In diesem Zusammenhang 

befinden sich bereits heute mehrere Nicht-Einzelhandelsnutzungen im Gebäude. 

Gleichzeitig ist das Bestandsgebäude durch eher ungeeignete Raumhöhen und 

nicht versetzbare Brandschutzwände gekennzeichnet, sodass in den Erdge-

schosslagen keine großflächigen Handelsnutzungen möglich sind. Der Standort-

bereich wird in der Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für 

die Gemeinde Schönefeld als Sonderstandort Einrichtungs-Center Waltersdorf 

ausgewiesen. 

In der Gemeinde Schönefeld besteht seit vielen Jahren der Bebauungsplan Nr. 

002 „An der Grünauer Strasse“, welcher für den Vorhabenstandort ein Sonderge-

biet Einkaufszentrum festsetzt. Diese baurechtliche Zulässigkeit wird derzeit 

nicht ausgeschöpft und ist aus vorgenannten Gründen auch nicht realistisch um-

setzbar. In diesem Zusammenhang soll eine Änderung (neuer Bebauungsplan) zu 

einem Gewerbegebiet erfolgen. Somit würde dem Gebietscharakter bzw. den vor-

handenen und angedachten Nutzungen entsprechend Rechnung getragen wer-

den. 

Wie vorstehend bereits beschrieben, ist großflächiger Einzelhandel am Standort 

aus baulichen Gründen nicht möglich. Derzeit sind mit den Anbietern JYSK, BTI 

Handwerker-Center und Bernstein-Shop dennoch Einzelhandelsnutzungen vor-

handen. Der derzeitige Bebauungsplan lässt „Möbel einschließlich Küchen bis zu 

einer Verkaufsfläche von max. 1.600 m²“ und „Handwerker- und Heimwerkerbe-

darf sowie Baumarktsortimente bis zu einer Verkaufsflächengröße von max. 

1.200 m²“ zu. Im Zuge der Bebauungsplanänderung ist es aus Betreibersicht aber 

auch aus wirtschaftlicher sowie städtebaulicher Sicht (Stichwort: Leerstand) 

sinnvoll, für eine mögliche spätere Nachbesetzung der derzeitigen Mieter, eine ge-

wisse Flexibilisierung hinsichtlich der zulässigen Sortimente aufrecht zu erhalten. 

Mit der Bebauungsplanänderung geht bereits ein Verzicht auf großflächigen Ein-

zelhandel einher. In diesem Zusammenhang strebt der Vorhabenträger grund-

sätzlich eine sortimentsunabhängige Zulässigkeit im Rahmen der Art der bauli-

chen Nutzung (Gewerbegebiet, also max. 800 m² VKF je Betrieb) an. 

Vor diesem Hintergrund wurde Stadt + Handel beauftragt zu prüfen, welche Aus-

wirkungen im Zuge einer entsprechenden Flexibilisierung der Sortimente zu er-

warten sind (Verkaufsflächenpool). Gleichzeitig erfolgt eine Einordnung in den 

LEP HR 2019, da es sich bereits heute und somit auch perspektivisch um eine Ein-

zelhandelsagglomeration aus nicht großflächigen Betrieben handelt. 
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2 Standort und 
Untersuchungsraum 
Standort 

Der Vorhabenstandort befindet sich – wie eingangs erwähnt – innerhalb des Son-

derstandortes Einrichtungs-Center Waltersdorf. Der Sonderstandort Einrich-

tungs-Center Waltersdorf ist sowohl gemessen an der Verkaufsfläche als auch an 

der Anzahl der Betriebe die bedeutendste Einzelhandelsagglomeration in Schöne-

feld. Hinsichtlich seiner Verkehrsanbindung für den Pkw-Verkehr ist er durch den 

direkten Anschluss an die Autobahnen 113 und 117 sowie über die L 400 sehr gut 

kommunal sowie regional erreichbar. Der Standort verfügt bereits über mehrere 

strukturprägende Fachmärkte. So sind am Sonderstandort Einrichtungs-Center 

Waltersdorf u. a. die Lebensmitteldiscounter Aldi und Netto sowie u. a. Media 

Markt, Mega Zoo, Smyths Toys und Reno sowie als strukturprägende Einzelhan-

delsbetriebe mit nicht zentrenrelevantem und nicht zentren- und nahversor-

gungsrelevantem Hauptsortiment u. a. Möbel Höffner, IKEA, Poco, Kibek, JYSK 

(Vorhabenstandort) und Matratzen Concord verortet (vgl. nachfolgende Abbil-

dung). 

 
Abbildung 1: Sonderstandort Einrichtungs-Center Waltersdorf 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung Stadt + Handel 01/2019; Kartengrundlage: Gemeinde Schönefeld. 

Untersuchungsraum 

Die Kommunen Schönefeld und Wildau bilden zusammen ein Mittelzentrum 

aus. Gemäß LEP HR 2019 haben sich die in der Vorgängerplanung LEP B-B 2009 

zu den Mittelzentren vorgesehenen Gemeindezuordnungen im Verflechtungsbe-

reich (= Bezugsraum) in der Regel bewährt (vgl. LEP HR 2019, S. 53). Der LEP B-B 

2009 ordnet dem Verflechtungsbereich des Mittelbereiches Schönefeld-Wildau 

die Kommunen Schönefeld, Wildau, Eichwalde, Zeuthen und Schulzendorf zu. 
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Die wesentlichen Einzelhandelsstandorte mit zum Vorhaben vergleichbaren An-

gebotsstrukturen (Anbieter mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten) befinden 

sich im unmittelbaren Standortumfeld sowie in Wildau im A10-Center bzw. im 

unmittelbaren Umfeld des A10-Centers (s. folgende Abbildung). 

 
Abbildung 2: Mittelzentraler Verflechtungsbereich Schönefeld-Wildau und großflächige Wettbewerber im Segment nicht zentrenrelevante 

Hauptsortimente 

Quelle: Darstellung: Stadt + Handel; Kartengrundlage: OpenStreetMap – veröffentlicht unter ODbL. 

Im dargestellten Raum ist in den vergangenen Jahren ein deutlicher Anstieg der 

Bevölkerungszahl festzustellen. So lebten in den dargestellten und vorgenannten 

Kommunen am 31.12.2019 insgesamt 52.962 Einwohner. Mit Stand zum 31.12.2022 

sind es 57.699 Einwohner (+ rd. 9 % innerhalb von 3 Jahren). Auch perspektivisch 

ist – vor allem in Schönefeld – mit einem weiterhin deutlichen Einwohneranstieg 

zu rechnen. Im Jahr 2030 wird für die Gemeinde eine Einwohnerzahl von 29.345 

prognostiziert (+ 53 %)1. Demnach dürften perspektivisch auch nochmals deutlich 

gestiegene Kaufkraftpotenziale gegeben sein. 

 
1 Statistik Berlin-Brandenburg 2023 und LBV. 
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3 Sortimentsausprägung 
(Verkaufsflächenpool) 
Zur Ermittlung der möglichen Sortimentsausprägung am Standort bzw. im Zuge 

des neuen Bebauungsplans sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

[1] 

 der derzeitige Bebauungsplan (großflächige Betriebe mit nicht zentrenre-

levantem Hauptsortiment),  

 die zukünftige Art der baulichen Nutzung (Gewerbegebiet), sowie 

 die Bewertung und Lageeinschätzung in der Fortschreibung des Einzelhan-

dels- und Zentrenkonzepts für die Gemeinde Schönefeld (Sonderstandort 

Einrichtungs-Center Waltersdorf) 

Hinsichtlich des derzeitigen Bebauungsplans lässt sich festhalten, dass Sorti-

mente mit nicht zentrenrelevantem Hauptsortiment zulässig sein sollen (gemäß 

LEP HR: mit der Möglichkeit für ein zentrenrelevantes Randsortiment von max. 

10 %). Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung ist für das geplante Gewerbe-

gebiet zusätzlich eine max. Verkaufsfläche von 800 m² je Betrieb gegeben. Eine 

Agglomeration aus mehreren Betrieben ist dabei möglich (s. Kapitel 5, Agglome-

rationsverbot). Dabei ist zu berücksichtigen, dass einer Agglomerationsbildung 

aus mehreren Betrieben mit zentrenrelevanten Sortimenten außerhalb zentraler 

Versorgungsbereiche landesplanerisch entgegenzuwirken ist. Dies gilt v. a. auch 

für planerisch ungewollte Agglomerationen in Gewerbegebieten. Demnach ist an-

zuführen, dass es sich bei dem vorliegenden Standortbereich bereits um eine Ag-

glomeration handelt, sodass aus fachgutachterlicher Sicht grundsätzlich – inso-

fern die Sortimente keine städtebaulich negativen Auswirkungen induzieren – 

möglich sind. Dabei ist jedoch ebenfalls festzuhalten, dass in der Fortschreibung 

des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts der Gemeinde Schönefeld zentrenrele-

vante Sortimente auf die zentralen Versorgungsbereiche zu lenken sind.  

[2] 

 eine angemessene Verkaufsflächenausprägung je Sortiment 

Gemäß LEP HR handelt es sich um eine strukturverträgliche Kaufkraftbindung 

(vgl. Grundsatz 2.11), wenn „[…] nicht mehr als 25 Prozent der sortimentsspezifi-

schen Kaufkraft im einschlägigen Bezugsraum gebunden werden. […] Der Bezugs-

raum für die maximale Kaufkraftbindung ist der für jeden Zentralen Ort anzuneh-

mende Verflechtungsbereich des Zentralen Ortes, der die Versorgungsstruktur 

und Attraktivität eines Zentralen Ortes und seine übergemeindliche Versorgungs-

funktion widerspiegelt.“ (vgl. LEP HR 2019, S 21 und S. 42). 

Angestrebt wird dabei eine, sowohl landesplanerisch als auch städtebaulich ver-

trägliche Verkaufsflächen- und Sortimentsfestsetzung für das B-Plangebiet. Vor 

diesem Hintergrund ist es Zielsetzung der vorliegenden Stellungnahme, der Trä-

gerin der Bauleitplanung vor Ort möglichst konkrete Empfehlungen für einen 

städtebaulich und raumordnerisch verträglichen Nutzungsumfang im Hinblick auf 
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die Sortimentsbereiche und Sortimente gemäß Sortimentsliste der Gemeinde 

Schönefeld zu liefern. 

Zur Ableitung der sortimentsspezifischen VKF-Obergrenzen haben folgende Fak-

toren Berücksichtigung gefunden: 

 Ziele und Grundsätze der Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentren-

konzepts der Gemeinde Schönefeld (Positivstandort und absatzwirt-

schaftlicher Entwicklungsrahmen) sowie des LEP HR 2019 (max. 25 % 

Kaufkraftbindung je Sortiment). 

 Gemäß DSSW-Studie (Langzeitwirkungen großflächiger Einzelhan-

delsbetriebe, DV/GMA 2017 - Kurzfassung) hat sich der Schwellenwert 

einer Umverteilungsquote von 10 % für zentrenrelevante Sortimente 

bewährt. In diesem Zusammenhang wird aus fachlicher Sicht empfoh-

len diesen Wert nicht zu überschreiten. Um dem „schwierigen“ Markt-

umfeld (u. a. relativ hoher Onlineanteil (s. folgende Tabelle) bzw. Kon-

kurrenzsituation) in den zentrenrelevanten Sortimenten gerecht zu 

werden, wird im vorliegenden Fall für die zentrenrelevanten Sortimente 

der Onlineanteil für 2030 prognostiziert und vom zur Verfügung ste-

henden Kaufkraftpotenzial abgezogen. In diesem Zusammenhang wird 

die negative Entwicklung der Branche ebenso berücksichtigt, wie das 

Offenhalten von entsprechenden Entwicklungspotenzialen. In diesem 

Zusammenhang wird in einer Analogie auf 10 % des perspektivisch vor-

handen sortimentsspezifischen Kaufkraftvolumens in Schönefeld ab-

gestellt. 

 Ausrichtung der VKF auf die Bevölkerung im Bezugsraum (im Sinne einer 

konservativen Herangehensweise und der Funktionsteilung zwischen 

Schönefeld und Wildau, wird hier nur die Gemeinde Schönefeld als Bezugs-

raum herangezogen). 

 Bevölkerungsentwicklung im Untersuchungsraum bis Ende 2030: hier wird 

von einer deutlich positiven Einwohnerentwicklung ausgegangen2. 

 Entwicklungsdynamik der jeweiligen Branche und Prognose 2030 auf Basis 

der sortimentsspezifischen Kaufkraftentwicklungen der vergangenen 10 

Jahre (IfH 2012 - 2022). Es ist demnach davon auszugehen, dass die Pro-

Kopf-Ausgaben steigen werden (insb. auch inflationsbedingt). Allerdings 

ist sodann gleichzeitig mit einem Anstieg der Flächenproduktivitäten je Be-

trieb zu rechnen, sodass sich dieser Effekt in etwa ausgleichen wird (ge-

stiegene Betriebs-/Materialkosten vs. gestiegene Umsätze). 

 Entwicklung des Onlineanteils in den jeweiligen Branchen und Ableitung ei-

ner Prognose auf Basis des HDE Online-Monitors aus den Jahren 2020 – 

2023. 

 Annahmen zu Flächenleistungen in den jeweiligen Sortimenten auf Basis 

von branchenspezifischen Kennwerten (insb. Hahn Retail Estate Repor 

 
2 https://lbv.brandenburg.de/download/Raumbeobachtung/Bevoelkerungsvorausschaetzung_2020-2030.pdf 
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2022/2023, EHI 2023, Struktur- und Marktdaten des Einzelhandels der 

BBE 2020, Dähne Verlag - Statistik Baumarkt+Garten 2023). 

Den nachfolgend dargestellten VKF-Obergrenzen in den einzelnen Sortimenten 

liegt dabei die Prämisse zugrunde, dass die daraus resultierenden Anbieter in ers-

ter Linie der Versorgung des Bezugsraumes dienen und ihre Strahlkraft nicht (we-

sentlich) über diesen hinausgeht. Damit soll sichergestellt werden, dass keine 

städtebaulich negativen Auswirkungen auf weitere relevante Versorgungsstruk-

turen induziert werden. Es wird demnach auf Basis der rechnerisch zur Verfügung 

stehenden sortimentsspezifischen Kaufkraft ein rechnerisch tragfähiges Umsatz-

potenzial ermittelt, welches anhand der sortimentsspezifischen Flächenprodukti-

vitätswerte in Verkaufsflächen „übersetzt“ wird. Darauf basierend werden Emp-

fehlungen zu den festzusetzenden VKF-Obergrenzen seitens Stadt + Handel aus-

gesprochen. 

Die nachfolgende Tabelle stellt die so ermittelten sortimentsspezifischen VKF-

Obergrenzen (Empfehlung) dar: 
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Tabelle 1: Ableitung der VKF-Obergrenzen der Sortimente gem. Sortimentsliste für die Gemeinde Schönefeld 

Sortiment 

Prognose 2030 

Flächenpro-
duktivität in 
Euro/m² VKF 

Abgeleitete VKF-
Obergrenze 
in m²* 

(bei max. 10 % 
des KK-Potenzials 
in Schönefeld) 

 

Online-
Anteil  
in % 

„verbleibende“ 
Kaufkraft im 
Bezugsraum  
(stationär) 
 in Mio. Euro 

Beispielnutzungen 

zentrenrelevante Sortimente  

Augenoptik 24,3 1,3 6.400 20 Optiker 

Bekleidung (ohne Sportbekleidung) 53,5 7,4 1.300 570 
KiK, Takko, 

Ernstings family 

Bettwaren/Matratzen 25,1 1,0 1.700 60 Randsortiment 

Briefmarken und Münzen 48,5 < 0,05 1.000 800** Fachgeschäft 

Campingartikel (ohne Campingmöbel) 48,5 < 0,05 2.100 < 10 Randsortiment 

Elektrogroßgeräte 56,0 1,4 5.200 30 Sortiment bei 

ElectronicPartner Elektrokleingeräte 56,0 0,8 5.200 20 

Fahrräder und Zubehör 48,5 0,9 3.100 30 Fachgeschäft 

Glas/Porzellan/Keramik 25,1 0,6 1.500 40 

Randsortimente in 

einem Fachmarkt 

(JYSK, DEPOT 

usw.) 

Haus-/Bett-/Tischwäsche 25,1 0,5 1.700 30 

Hausrat/Haushaltswaren 25,1 1,2 1.500 80 

Heimtextilien (Gardinen, Dekostoffe, 

Sicht-/Sonnenschutz) 
25,1 1,6 1.700 100 

Kinderwagen 48,5 < 0,05 1.600 ** - 

Künstler- und Bastelbedarf 48,5 0,3 4.500 10 Randsortiment 

Kurzwaren/Schneidereibedarf/Handar-

beiten sowie Meterware für Bekleidung 

und Wäsche (inkl. Wolle) 

48,5 0,3 2.500 10 Randsortiment 

Lampen/Leuchten 56,0 0,6 1.200 50 

Fachgeschäft, 

Randsortiment im 

Einrichtungsfach-

markt 

Musikinstrumente und Musikalien 48,5 0,2 2.900 800** Fachgeschäft 

Neue Medien/Unterhaltungselektronik 56,0 6,4 5.200 125 
Sortiment bei 

ElectronicPartner 

Blumen/Pflanzen (Indoor) 10,7 1,8 1.200 150 

Fachgeschäft, 

Randsortiment in 

einem Landmarkt 

Schuhe, Lederwaren 53,5 2,0 2.100 100 

Fachgeschäft, 

Randsortiment 

Fachmarkt oder 

Sanitätshaus 
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Spielwaren 48,5 1,6 2.900 60 

Fachgeschäft, 

Randsortiment 

Multisortimenter 

(Tedi) 

Sportartikel (inkl. Sportbekleidung) 48,5 2,4 3.100 80 

Fachgeschäft, 

Randsortiment 

Fachmarkt 

Uhren/Schmuck 31,2 1,5 11.000 15 Fachgeschäft 

Waffen/Jagdbedarf/Angeln 48,5 < 0,05 2.100 800** 

Fachgeschäft ggf. 

inkl. Campingarti-

kel und Sportarti-

kel, Bekleidung 

Wohneinrichtungsbedarf (ohne Möbel), 

Bilder/Poster/Bilderrahmen/Kunstgegen-

stände 

25,1 0,7 1.500 50 

Fachgeschäft, 

Randsortiment im 

Einrichtungsfach-

markt 

Zoologischer Bedarf und lebendige Tiere 7,3 1,7 1.500 120 

Fachgeschäft, 

Randsortiment in 

einem Landmarkt 

Bücher 48,5 1,8 4.000 50 Fachgeschäft 

Drogeriewaren (inkl. Wasch- und Putz-

mittel) 
7,3 11,0 5.780 190 

Fachgeschäft, Re-

formhaus 

Medizinische und orthopädische Geräte 

(inkl. Hörgeräte) 
24,3 2,5 12.000 20 

Sanitätshaus (zu-

sammen mit 

Schuhen) 

Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Re-

formwaren) 
7,3 80,5 5.770 800 

Getränkemarkt, 

Spezialanbieter 

(ethnischer 

Markt), Anbieter 

mit ausschließlich 

Tiefkühlprodukten, 

Werksverkauf 

Papier/Büroartikel/Schreibwaren 48,4 0,8 4.500 20 

Randsortiment 

Multisortimenter 

(Tedi) 

Pharmazeutische Artikel (Apotheke) 24,3 2,1 2.500 90 Apotheke 

Zeitungen/Zeitschriften 48,4 0,8 4.000 20 Fachgeschäft 
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nicht zentrenrelevante Sortimente 

Sortiment 

Prognose 2030 

Flächenpro-

duktivität in 

Euro/m² VKF 

Abgeleitete VKF-
Obergrenze 
in m²* 

(bei 25 % des KK-

Potenzials i. S. 

G 2.11 LEP HR) 

Beispielnutzungen Online-
Anteil  

in % 

„verbleibende“ 
Kaufkraft im 
Bezugsraum  
(stationär) 

 in Mio. Euro 

Baumarktsortiment im engeren Sinne 10,7 13,8 1.500 - 2.400 1.400 - 2.300 

Spezialanbie-

ter/fokussierter 

Fachanbieter 

(bspw. Bauma-

schinen usw.), 

Sonderpreis-Bau-

markt, Fliesen-

fachmarkt, Fach-

markt Bodenbe-

läge (bspw. auch 

Kork, Naturstein), 

Farbenfachmarkt 

usw.  

Boote und Zubehör Spezialanbieter 800** 
Fachgeschäft/ 

Showroom 

Gartenartikel (ohne Gartenmöbel) 10,7 3,9 1.200 - 1.500 650 - 800 

Fachanbieter mit 

Showroom (bspw. 

Husqvarna, STIHL, 

Pools), kleiner 

Gartenmarkt (In-

habergeführt) 

Markt der NBB-

Gruppe 

Kfz-Zubehör 48,5 0,3 3.400 - 3.900 800** 
ATU, POLO, Louis, 

Reifenshop 

Möbel (inkl. Garten- und Campingmöbel) 25,1 9,0 1.150 - 2.900 800 - 1.900 

JYSK, Fachge-

schäft (Design-

möbel) 

Teppiche (ohne Teppichböden) 25,1 0,6 1.200 - 1.500 800** 
Fachmarkt, 

Raumausstatter 

Quelle: Eigene Darstellung; Berechnung Stadt + Handel auf Basis Gemeinde Schönefeld, Statistik Berlin-Brandenburg 2023, GfK 2021; 

Kaufkraft IfH Köln 2022; Flächenproduktivitäten: Hahn Retail Estate Report 2022/2023; EHI 2023; BBE 2020; Dähne Verlag – Bau-

markt+Garten 2023; Online-Anteile: eigene Berechnungen auf Basis HDE Online Monitor 2020 - 2023; Werte gerundet; *Verkaufsflächen-

pool: eine Realisierung aller VKF-Obergrenzen zum gleichen Zeitpunkt ist nicht möglich, es handelt sich hierbei um einen angemessen di-

mensionierten Flexibilisierungsspielraum (bspw. zwei Betriebe eines Sortiments) – je Betrieb werden max. 800 m² VKF erreicht; ** Son-

derfall (s. u.). 

Die Verkaufsflächenobergrenzen wurden in diesen Sortimenten mittels Umsatz-

Kaufkraft-Relation für die Gemeinde Schönefeld ermittelt. Wie in der Tabelle auf-

geführt, sind dabei vereinzelte Sonderfälle zu berücksichtigen, in denen aus fach-

licher Sicht von der rechnerischen VKF-Ableitung abgewichen werden kann/sollte: 

 Briefmarken und Münzen, Kinderwagen, Waffen/Jagdbedarf/Angeln 

(zentrenrelevant): Diese Sortimente werden durch deutlich speziali-

sierte Anbieter offeriert, welche i. d. R. über eine sehr geringe Markt-

durchdringung (selbst im näheren Umfeld) und entsprechend sehr 
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weitreichende Einzugsgebiete verfügen. Eine nur auf Schönefeld bezo-

gene Angebotsstruktur ist in diesen Sortimenten nicht wahrscheinlich. 

Gleichzeitig ist angesichts des jeweils hohen Online-Anteils und den ge-

ringen Wettbewerbsstrukturen im näheren und weiteren Umfeld von 

keinen negativen Auswirkungen in diesen Sortimenten auf zentrale 

Versorgungsbereiche auszugehen (eher Rückbindung aus dem Online-

Segment). Entsprechend kann aus fachgutachterlicher Sicht eine über 

das abgeleitete Potenzial (je Sortiment rechnerisch < 10 m² VKF) hin-

ausgehende VKF-Obergrenze von je bis zu 800 m² empfohlen werden 

(max. mögliche Betriebsgröße im Gewerbegebiet). 

 Boote und Zubehör: Spezialsortiment mit sehr zugespitzter Kundschaft. In 

diesem Zusammenhang sind keine konkreten bzw. eng gefassten Einzugs-

gebiete ableitbar. 

 Kfz-Zubehör: Spezialsortiment mit eher zugespitzter Kundschaft. In die-

sem Zusammenhang sind keine konkreten bzw. eng gefassten Einzugsge-

biete ableitbar. Zudem besteht im gesamten Bezugsraum (Mittelbereich 

Schönefeld-Wildau) ein ausreichendes Kaufkraftpotenzial. Umsatzumver-

teilungen dürften allenfalls für vergleichbare Anbieter gegeben sein, wel-

che sich kaum als Solo-Einzelhandelsanbieter im Raum befinden. Vielmehr 

handelt es sich um Anbieter, welche gleichzeitig Dienstleistungen (Werk-

statt) oder Fahrzeugverkäufe (Autohaus) anbieten. 

 Teppiche: Angesichts der räumlichen Nähe zur Einzelhandelsagglomera-

tion am Rondell (IKEA, Kibek, POCO, Höffner) werden sich Umsatzumver-

teilungen fast ausschließlich auf diesen Standort beziehen und angesichts 

des dortigen umfassenden Angebots kaum spürbar sein, sodass keine 

Strukturen geschädigt werden. Es ist vielmehr fraglich, ob ein entspre-

chender Anbieter mit Teppichen überhaupt eine Realisierungschance am 

Vorhabenstandort hat (allenfalls ein Spezialanbieter, sodass die ausge-

führte Bewertung für Boote und Zubehör bzw. Kfz-Zubehör auch hier zu-

trifft). 

Angesichts der hinreichenden rechnerisch zur Verfügung stehenden Verkaufsflä-

chenpotenziale stehen grundsätzlich ausreichende Möglichkeiten zur Ansiedlung 

diverser Einzelhandelsbetriebe (v. a. Fachmärkte) zur Verfügung. 

Dabei ist jedoch ebenfalls festzuhalten, dass in der Fortschreibung des Einzelhan-

dels- und Zentrenkonzepts der Gemeinde Schönefeld zentrenrelevante Sorti-

mente auf die zentralen Versorgungsbereiche zu lenken sind. Demnach obliegt es 

der Stadt die hier getroffene entsprechende gutachterliche Empfehlung für eine 

gewisse Flexibilisierung einzelner (zentrenrelevanter) Sortimente – insbesondere 

auch unter Bezugnahme zur signifikanten Bevölkerungsprognose – mitzutragen. 
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4 Bewertung der städtebaulichen 
Auswirkungen 
zentrenrelevante Sortimente 

Gemäß DSSW-Studie (Langzeitwirkungen großflächiger Einzelhandelsbe-

triebe, DV/GMA 2017 - Kurzfassung) hat sich der Schwellenwert einer Umver-

teilungsquote von 10 % für zentrenrelevante Sortimente bewährt. In diesem 

Zusammenhang wird aus fachlicher Sicht empfohlen diesen Wert nicht zu 

überschreiten. Um dem „schwierigen“ Marktumfeld (u. a. relativ hoher Online-

anteil (s. folgende Tabelle) bzw. Konkurrenzsituation) in den zentrenrelevan-

ten Sortimenten gerecht zu werden, wird im vorliegenden Fall für die zentren-

relevanten Sortimente der Onlineanteil für 2030 prognostiziert und vom zur 

Verfügung stehenden Kaufkraftpotenzial abgezogen. In diesem Zusammen-

hang wird die negative Entwicklung der Branche ebenso berücksichtigt, wie 

das Offenhalten von entsprechenden Entwicklungspotenzialen. In diesem Zu-

sammenhang wird in einer Analogie auf 10 % des perspektivisch vorhanden 

sortimentsspezifischen Kaufkraftvolumens in Schönefeld abgestellt. 

Angesichts der umfassenden Angebotsstrukturen auf dem benachbarten Grund-

stücksbereich (Am Rondell) werden mögliche Umsatzumverteilungen vor allem 

die dortigen Betriebe tangieren. Diese werden absehbar jedoch angesichts der 

deutlich positiven Bevölkerungsprognose (bis 2030) von über 50 % absehbar nicht 

spürbar sein. Gleichzeitig verbleibenden entsprechende Entwicklungspotenziale 

für die derzeit noch rudimentär ausgestatteten ZVB. 

nicht zentrenrelevante Sortimente 

Der Standort befindet sich innerhalb des Sonderstandortes Einrichtungs-Center 

Waltersdorf (s. Kapitel 2). Dabei handelt es sich um einen Positivraum für die An-

siedlung von Betrieben mit nicht zentrenrelevanten Hauptsortiment: „Aus städ-
tebaulichen Gründen ist eine Fokussierung auf den Sonderstandort Einrichtungs-
Center Waltersdorf ratsam, um Angebote aus Kundensicht attraktiv räumlich zu 
bündeln und eine Dispersion des Einzelhandelsstandortgefüges, auch im Interesse 
der Standortsicherung für Handwerksbetriebe sowie Betriebe des produzieren-
den und weiterverarbeitenden Gewerbes, entgegenzuwirken.  

Dabei ist außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche die Verkaufsfläche der 
zentrenrelevanten und zentren- und nahversorgungsrelevanten Randsortimente3 
auf bis zu 10 % der Gesamtverkaufsfläche je Betrieb zu begrenzen.“ (vgl. Fort-
schreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die Gemeinde Schöne-

feld 08/2019, S. 89). 

Die Ansiedlung von Betrieben mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten gemäß 

Sortimentsliste der Gemeinde Schönefeld (vgl. Fortschreibung des Einzelhandels- 

und Zentrenkonzeptes für die Gemeinde Schönefeld 08/2019, S. 85) ist gemäß 

 
3  Der Begriff Randsortimente ist durch die Rechtsprechung konkretisiert. Hierzu sei unter anderem auf das Ur-

teil des OVG NRW – AZ: 7 A D 108/96.NE verwiesen. Es muss eine eindeutige Zuordnung des Randsortiments 

zum Hauptsortiment möglich sein. 
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Leitsatz III – Einzelhandel mit nicht zentrenrelevantem oder nicht zentren- und 

nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment – grundsätzlich im gesamten Ge-

meindegebiet möglich (vgl. Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkon-

zeptes für die Gemeinde Schönefeld 08/2019, S. 89). In den einzelnen nicht zen-

trenrelevanten Sortimenten ist bei einer Verkaufsflächendimensionierung von bis 

zu 800 m² von keinen nennenswerten Auswirkungen für zentrale Versorgungsbe-

reiche sowie für die Versorgung der Bevölkerung auszugehen (nicht zentrenrele-

vant somit per se keine Zentrenschädlichkeit; relativ geringe Verkaufsflächendi-

mensionierung). Angesichts der umfassenden Angebotsstrukturen auf dem be-

nachbarten Grundstücksbereich (Am Rondell) werden mögliche Umsatzumvertei-

lungen vor allem die dortigen Betriebe tangieren. Diese werden absehbar jedoch 

angesichts der deutlich positiven Bevölkerungsprognose (bis 2030) von über 50 % 

absehbar nicht spürbar sein. 

Die absatzwirtschaftlichen Auswirkungen werden weitestgehend im Zuge der 

umfassenden Bevölkerungsprognose ausgeglichen. Wenn überhaupt, sind Um-

satzumlenkungen für die benachbarte Einkaufsagglomeration am Rondell zu 

erwarten. 

Städtebaulich negative Auswirkungen sind somit in den in Kapitel 3 aufgeführ-

ten VKF-Dimensionierungen je Sortiment ausgeschlossen. Dies gilt auch, da an-

gesichts der max. 800 m² je Betrieb keine nennenswerte Strahlkraft einhergeht 

(Einzelbetriebe nicht großflächig). 
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5 Einordnung in den LEP HR 
Im Landesentwicklungsplan der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg finden 

sich folgende Ziele und Grundsätze, die in Bezug auf die geplanten Vorhaben von 

Bedeutung sind: 

Z 2.14 Einzelhandelsagglomerationen: 

„Der Bildung von Agglomerationen nicht großflächiger Einzelhandelsbetriebe mit 

zentrenrelevanten Sortimenten außerhalb zentraler Versorgungsbereiche ist ent-

gegenzuwirken (Agglomerationsverbot).“ (vgl. LEP HR 2019, S. 22). 

Bzgl. Ziel 2.14 ist festzuhalten: 

 Die bestehenden drei Märkte JYSK, BTI Handwerker-Center und Bern-

stein-Shop sind jeweils nicht großflächig, bilden jedoch zusammen eine Ag-

glomeration aus (Lage im gleichen Gebäude). 

 Der Vorhabenstandort befindet sich außerhalb eines ausgewiesenen zent-

ralen Versorgungsbereiches. 

 Gemäß LEP HR 2019 Tabelle 1 Nummer 1.1 sind die Hauptsortimente der 

bestehenden Märkte (Wohnmöbel, Bau- und Heimwerkerbedarf) als nicht 

zentrenrelevant ausgewiesen (vgl. LEP HR 2019, S. 42). 

  „Z 2.14 erstreckt die für die Planung von Einzelvorhaben im Sinne des § 11 

Absatz 3 BauNVO geltenden Regelungen auch auf Einzelhandelsagglome-

rationen und trägt damit der Erkenntnis Rechnung, dass auch mehrere 

selbständige, je für sich nicht großflächige Einzelhandelsbetriebe bei einer 

räumlichen Konzentration zu Auswirkungen wie bei Vorhaben im Sinne des 

§ 11 Absatz 3 BauNVO führen können. So gibt es Fälle, in denen mit der Zeit 
zum Beispiel in Gewerbegebieten eher planerisch ungewollt eine solche Ag-
glomeration heranwächst.“ (vgl. LEP HR 2019, S. 46, eigene Hervorhe-
bung). 

In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass es sich derzeit um ein aus-

gewiesenes Sondergebiet Einkaufszentrum und somit nicht um eine pla-

nerisch ungewollte Einzelhandelsagglomeration handelt. 

 Ergänzend ist festzuhalten, dass das Ziel 2.14 nur auf Betriebe mit zen-

trenrelevanten Hauptsortiment abzielt.  

 Hierbei ist zu beachten, dass zentrenrelevante Randsortimente (bspw. im 

JYSK) grundsätzlich auf einer begrenzten Fläche möglich sind (vgl. Ziel 2.13 

des LEP HR: „(2) Großflächige Einzelhandelseinrichtungen mit nicht-zen-
trenrelevantem Kernsortiment gemäß Tabelle 1 Nummer 2 sind auch außer 
halb der zentralen Versorgungsbereiche zulässig, sofern die vorhabenbe-
zogene Verkaufsfläche für zentrenrelevante Randsortimente 10 Prozent 
nicht überschreitet. Großflächige Einzelhandelseinrichtungen mit zentren-
relevantem Sortiment für die Nahversorgung gemäß Tabelle 1 Nummer 1.1 
sind auch außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche zulässig.“ (vgl. LEP 
HR 2019, S. 22). 
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Insofern Betriebe mit nicht zentrenrelevanten Hauptsortiment angesiedelt wer-

den (max. 10 % zentrenrelevante Sortimente im Randsortiment) ist das Vorha-

ben somit auch in einer Flexibilisierung (differente Nutzungen im Vergleich zum 

heutigen Besatz) konform zum Agglomerationsverbot. 

Im Falle einer Nutzung mit zentrenrelevanten Sortimenten ist seitens der Kom-

mune zu bewerten, ob es sich um eine planerisch (Gewerbegebiet) ungewollte 

Agglomeration handelt. Hier ist insbesondere anzuführen, dass für die in Kapitel 

3 ermittelten Größenordnungen mit keinen städtebaulich negativen Auswirkun-

gen auf die bestehende Versorgung bzw. die Entwicklungsfähigkeit von zentra-

len Versorgungsbereichen auszugehen ist. Demnach sind die dargestellten VKF-

Dimensionierungen aus gutachterlicher Sicht unkritisch. 
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6 Fazit 
In der Gemeinde Schönefeld im Ortsteil Waltersdorf bestehen umfassende Ein-

zelhandelsnutzungen (u. a. IKEA, POCO, Kibek, Media Markt, Höffner). Angesichts 

der deutlichen und in den letzten Jahren verfestigten Funktionsausprägung der 

Lagen (Am Rondell vs. Standortlage Lilienthalpark) sowie der baulichen Struktu-

ren, ist für den Standort Ecke Grünauer Straße/Zeppelinstraße/Lilienthalstraße 

keine Fokussierung auf Einzelhandel mehr möglich bzw. aus sozioökonomischen 

Gründen sinnvoll/realistisch. In diesem Zusammenhang befinden sich bereits 

heute mehrere Nicht-Einzelhandelsnutzungen im Gebäude. Gleichzeitig ist das 

Bestandsgebäude durch eher ungeeignete Raumhöhen und nicht versetzbare 

Brandschutzwände gekennzeichnet, sodass in den Erdgeschosslagen keine groß-

flächigen Handelsnutzungen möglich sind.  

In der Gemeinde Schönefeld besteht seit vielen Jahren der Bebauungsplan Nr. 

002 „An der Grünauer Strasse“, welcher für den Vorhabenstandort ein Sonderge-

biet Einkaufszentrum festsetzt. Diese baurechtliche Zulässigkeit wird derzeit 

nicht ausgeschöpft und ist aus vorgenannten Gründen auch nicht realistisch um-

setzbar. In diesem Zusammenhang soll eine Änderung (neuer Bebauungsplan) zu 

einem Gewerbegebiet erfolgen. Somit würde dem Gebietscharakter bzw. den vor-

handenen und angedachten Nutzungen entsprechend Rechnung getragen wer-

den. 

Derzeit sind mit den Anbietern JYSK, BTI Handwerker-Center und Bernstein-Shop 

dennoch Einzelhandelsnutzungen vorhanden. Im Zuge der Bebauungsplanände-

rung ist es aus Betreibersicht aber auch aus wirtschaftlicher sowie städtebauli-

cher Sicht (Stichwort: Leerstand) sinnvoll, für eine mögliche spätere Nachbeset-

zung der derzeitigen Mieter, eine gewisse Flexibilisierung hinsichtlich der zulässi-

gen Sortimente aufrecht zu erhalten. 

Vor diesem Hintergrund wurde Stadt + Handel beauftragt zu prüfen, welche Aus-

wirkungen im Zuge einer entsprechenden Flexibilisierung der Sortimente zu er-

warten sind (Verkaufsflächenpool). Gleichzeitig erfolgte eine Einordnung in den 

LEP HR 2019, da es sich bereits heute und somit auch perspektivisch um eine Ein-

zelhandelsagglomeration aus nicht großflächigen Betrieben handelt. 

Dabei wurden folgende Ergebnisse ermittelt: 
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Tabelle 2: Ableitung der VKF-Obergrenzen der Sortimente gem. Sortimentsliste für die Gemeinde Schönefeld 

Sortiment 

Abgeleitete VKF-Obergrenze 
in m²* (bei max. 10 % des KK-Potenzials 

in Schönefeld) 

 

Beispielnutzungen 

zentrenrelevante Sortimente  

Augenoptik 20 Optiker 

Bekleidung (ohne Sportbekleidung) 570 KiK, Takko, Ernstings family 

Bettwaren/Matratzen 60 Randsortiment 

Briefmarken und Münzen 800** Fachgeschäft 

Campingartikel (ohne Campingmöbel) < 10 Randsortiment 

Elektrogroßgeräte 30 
Sortiment bei ElectronicPartner 

Elektrokleingeräte 20 

Fahrräder und Zubehör 30 Fachgeschäft 

Glas/Porzellan/Keramik 40 

Randsortimente in einem Fachmarkt 

(JYSK, DEPOT usw.) 

Haus-/Bett-/Tischwäsche 30 

Hausrat/Haushaltswaren 80 

Heimtextilien (Gardinen, Dekostoffe, 

Sicht-/Sonnenschutz) 
100 

Kinderwagen 800** - 

Künstler- und Bastelbedarf 10 Randsortiment 

Kurzwaren/Schneidereibedarf/Handar-

beiten sowie Meterware für Bekleidung 

und Wäsche (inkl. Wolle) 

10 Randsortiment 

Lampen/Leuchten 50 
Fachgeschäft, Randsortiment im Einrich-

tungsfachmarkt 

Musikinstrumente und Musikalien 800** Fachgeschäft 

Neue Medien/Unterhaltungselektronik 125 Sortiment bei ElectronicPartner 

Blumen/Pflanzen (Indoor) 150 
Fachgeschäft, Randsortiment in einem 

Landmarkt 

Schuhe, Lederwaren 100 
Fachgeschäft, Randsortiment Fachmarkt 

oder Sanitätshaus 

Spielwaren 60 
Fachgeschäft, Randsortiment Multisorti-

menter (Tedi) 

Sportartikel (inkl. Sportbekleidung) 80 Fachgeschäft, Randsortiment Fachmarkt 

Uhren/Schmuck 15 Fachgeschäft 

Waffen/Jagdbedarf/Angeln 800** 
Fachgeschäft ggf. inkl. Campingartikel 

und Sportartikel, Bekleidung 

Wohneinrichtungsbedarf (ohne Möbel), 

Bilder/Poster/Bilderrahmen/Kunstgegen-

stände 

50 
Fachgeschäft, Randsortiment im Einrich-

tungsfachmarkt 

Zoologischer Bedarf und lebendige Tiere 120 
Fachgeschäft, Randsortiment in einem 

Landmarkt 
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Bücher 50 Fachgeschäft 

Drogeriewaren (inkl. Wasch- und Putz-

mittel) 
190 Fachgeschäft, Reformhaus 

Medizinische und orthopädische Geräte 

(inkl. Hörgeräte) 
20 Sanitätshaus (zusammen mit Schuhen) 

Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Re-

formwaren) 
800 

Getränkemarkt, Spezialanbieter (ethni-

scher Markt), Anbieter mit ausschließlich 

Tiefkühlprodukten, Werksverkauf 

Papier/Büroartikel/Schreibwaren 20 Randsortiment Multisortimenter (Tedi) 

Pharmazeutische Artikel (Apotheke) 90 Apotheke 

Zeitungen/Zeitschriften 20 Fachgeschäft 

nicht zentrenrelevante Sortimente 

Sortiment 
Abgeleitete VKF-Obergrenze 

in m²* (bei 25 % des KK-Potenzials i. S. 
G 2.11 LEP HR) 

Beispielnutzungen 

Baumarktsortiment im engeren Sinne 1.400 - 2.300 

Spezialanbieter/fokussierter Fachanbie-

ter (bspw. Baumaschinen usw.), Sonder-

preis-Baumarkt, Fliesenfachmarkt, Fach-

markt Bodenbeläge (bspw. auch Kork, 

Naturstein), Farbenfachmarkt usw.  

Boote und Zubehör 800** 
Fachgeschäft/ 

Showroom 

Gartenartikel (ohne Gartenmöbel) 650 - 800 

Fachanbieter mit Showroom (bspw. Hus-

qvarna, STIHL, Pools), kleiner Garten-

markt (Inhabergeführt) Markt der NBB-

Gruppe 

Kfz-Zubehör 800** ATU, POLO, Louis, Reifenshop 

Möbel (inkl. Garten- und Campingmöbel) 800 - 1.900 JYSK, Fachgeschäft (Designmöbel) 

Teppiche (ohne Teppichböden) 800** Fachmarkt, Raumausstatter 

*Verkaufsflächenpool: eine Realisierung aller VKF-Obergrenzen zum gleichen Zeitpunkt ist nicht möglich, es handelt sich hierbei um einen 

angemessen dimensionierten Flexibilisierungsspielraum (bspw. zwei Betriebe eines Sortiments) – je Betrieb werden max. 800 m² VKF 

erreicht; ** Sonderfall (s. Kapitel 3). 

Insofern Betriebe mit nicht zentrenrelevanten Hauptsortiment angesiedelt wer-

den (max. 10 % zentrenrelevante Sortimente im Randsortiment) ist das Vorha-

ben somit auch in einer Flexibilisierung (differente Nutzungen im Vergleich zum 

heutigen Besatz) konform zum Agglomerationsverbot sowie zur Fortschreibung 

des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die Gemeinde Schönefeld. 

Hinsichtlich der zentrenrelevanten Sortimente ist festzuhalten, dass gemäß der 

Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts der Gemeinde Schöne-

feld zentrenrelevante Sortimente auf die zentralen Versorgungsbereiche zu len-

ken sind. Im Falle einer Nutzung mit zentrenrelevanten Sortimenten ist seitens 

der Kommune zu bewerten, ob es sich um eine planerisch (Gewerbegebiet) un-

gewollte Agglomeration handelt. Hier ist insbesondere anzuführen, dass für die 

in Kapitel 3 ermittelten Größenordnungen mit keinen städtebaulich negativen 

Auswirkungen auf die bestehende Versorgung bzw. die Entwicklungsfähigkeit 

von zentralen Versorgungsbereichen auszugehen ist. Demnach sind die darge-

stellten VKF-Dimensionierungen aus gutachterlicher Sicht unkritisch. 


